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Stromkennzeichnung

Geliefert wird Strom auRerhalb der Grundversorgung aus dem Niederspannungsnetz mit %-Stunden- oder registrierende Leistungsmessung oder
Zahlerstandsgangmessung an die gewiinschte Abnahmestelle.

Der Tarif WSW Tal.Markt Flex stellt einen dynamischen Tarif gem. § 3 Nr. 31 b EnWG dar und erméglicht Ihnen die Partizipation an den Preisschwan-
kungen auf den Spotmarkten in stiindlichen Intervallen. Uber den ,Maximalen Gesamt-Arbeitspreis in ct/kWh“ sind Sie im Rahmen dieses Produkts
in der absoluten Hohe des stiindlichen Strompreises abgesichert, das heilt in jeder Stunde wird der zu zahlende spezifische Energiepreis den ,Maxi-
malen Gesamt-Arbeitspreis in ct/kWh* nicht Giberschreiten.

Wartungsdienste werden nicht angeboten. Riicktrittsrechte bestehen gemaR den gesetzlichen Bestimmungen. (Ziffer 2 WSW AGB Strom).

Damit eine %4-Stunden- oder registrierender Leistungsmessung gewahrleistet ist, beauftragt der Kunde die WSW mit diesem Vertrag mit der Installa-
tion eines Smart Meters durch den grundzusténdigen Messstellenbetreiber. Wartungsdienste werden nicht angeboten.

Die Abwicklung des Vertrags und der Vertragsangelegenheiten erfolgt ausschlieRlich per E-Mail und iiber den unter www.wsw-online.de angebotenen
WSW Online-Service. Voraussetzung ist eine Registrierung in der ,Meine WSW* im WSW OnlineService und die Zurverfiigungstellung einer giiltigen
und erreichbaren E-Mail-Adresse. Sie erhalten die Abrechnung als elektronische Rechnung (PDF-Datei im WSW OnlineService). Gleichzeitig entfallt
die Monatsrechnung in Papierform. Die Information zum Abrufen der Rechnung im WSW OnlineService erhalten Sie als E-Mail.

Fiir den Fall, dass Sie beim Vertragsangebot eine steuerbare Verbrauchseinrichtung gemaf § 14a EnWG angemeldet haben werden folgende Entlastungen ge-
wahrt: Bei Modul 1 wird eine pauschale Entlastung der Netzentgelte in €/Jahr gewahrt, wobei der Betrag anteilig ausgezahlt wird, wenn die Kosten fiir die Netz-
nutzung niedriger sind als der Pauschalbetrag. Diese errechnet sich jahrlich neu und wird im Preisblatt ausgewiesen. Bei Modul 2 werden der Netzentgelt Arbeits-
preis um 60 Prozent reduziert und der Netzentgelt Grundpreis entfallt. Wird eine Warmepumpe auf einem eigenen Zahlpunkt betrieben, reduziert WSW auf eige-
nes Risiko die Hohe der KWKG- sowie Offshore-Netzumlage auf 0 ct/kWh. Hintergrund: § 22 EnFG ermdglicht die Reduzierung, unterliegt aber der beihilferechtli-
chen Genehmigung der EU, die noch aussteht.

Die Vertragslaufzeit ist unbefristet. Die ordentliche Kiindigungsfrist betragt einen Monat. (Ziffer 6 des Auftrags)

Fiir private Verbraucher gilt bei Umzug innerhalb des bisherigen Netzgebietes: Sie kdnnen den Vertrag mit einer Frist von 6 Wochen kiindigen. Diese
Kiindigung beendet den Vertrag jedoch nicht, wenn wir lhnen innerhalb von 2 Wochen anbieten, lhre Abnahmestelle zu den bisherigen Bedingungen
weiter zu beliefern. Bei Umzug in ein anderes Netzgebiet: Der Vertrag endet automatisch zum mitgeteilten Umzugsdatum. Fiir gewerbliche Verbrau-
cher gilt: Wir werden Sie an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des bestehenden Vertrags weiterbeliefern. (Ziffer 12 WSW AGB Strom)

Der Arbeitspreis unterliegt den Preisschwankungen an der Strombérse EPEXSpot. Der Tag wird in 24 Stunden aufgeteilt (0-1 Uhr, 1-2 Uhr, 2-3 Uhr,
[...],22-23 Uhr, 23-24 Uhr). Jeder Stunde wird ein Borsen-Arbeitspreis zu Grunde gelegt. Sollte der Borsenpreis unterhalb des minimalen Arbeitsprei-
ses oder oberhalb des maximalen Arbeitspreises liegen, wird anstelle des Borsenpreises der minimale oder maximale Arbeitspreis zum Schutz einge-
setzt. Liegt der Bérsen-Arbeitspreis zwischen Minimalem und Maximalem Gesamt-Arbeitspreis, wird dieser Bérsen-Arbeitspreis eingesetzt.

Bei zukiinftiger Anderung der Arbeits- oder Grundpreise sowie der Vertragsbedingungen haben Sie ein Sonderkiindigungsrecht. Anderungen der Ar-
beits- und Grundpreise oder Vertragsbedingungen erfolgen gemaR der Ziffern 6 und 8 WSW AGB Strom.

Eine Abrechnung erfolgt nach einem festgelegten Zeitraum, der ein Jahr nicht iberschreitet bzw. zum Ende des Liefervertrages. Zur Zahlung besteht
die Wahl zwischen Bareinzahlung, SEPA-Lastschrift, Dauerauftrag oder Uberweisung. (Ziffer 4 WSW AGB Strom)

Wir haften bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung wie bspw. Nichterfiillung der Lieferpflicht. Bei Netzstorungen oder UnregelmaRigkeiten
der Versorgung haftet der 6rtliche Netzbetreiber. (Ziffer 11 WSW AGB Strom)

Wir garantieren einen unentgeltlichen und ziigigen Lieferantenwechsel. (Ziffer 16 WSW ABG Strom)

Aktuelle Informationen liber unsere Preise und Produkte erhalten Sie in unter der Service-Nummer 0202 569-5100, im Internet unter www.wsw-on-
line.de oder in unseren KundenCentern in Barmen und Elberfeld. (Ziffer 6 WSW AGB Strom)

Falls Sie Beanstandungen haben, insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitét unserer Leistungen, so konnen Sie sich jederzeit formlos an
uns wenden: WSW Energie & Wasser AG, Beschwerdemanagement, Bromberger StraRe 39 - 41, Telefon 0202 569-5150, E-Mail: Kritik.Energie@wsw-
online.de. Wir werden lhre Beschwerde zeitnah priifen und spatestens innerhalb vier Wochen ab Zugang bei uns beantworten. Falls wir Ihrer Be-
schwerde in dieser Zeitspanne nicht abhelfen, sind Sie, falls Sie eine natiirliche Person sind, welche die Energie weder fiir gewerbliche noch fiir selb-
standige berufliche Zwecke bezieht (§ 111a EnWG i. V. m. § 13 BGB), berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie anzurufen: Schlichtungsstelle Energie
e.V., FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 2757240-0, Telefax: 030 2757240-69, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail:
info@schlichtungsstelle-energie.de. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhaltlich tiber den Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur fiir den Bereich Elektrizitdt und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon 030 22480-500, Fax: 030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-ener-
gie@bnetza.de. Als Verbraucher haben Sie die Moglichkeit, tiber die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Européischen Union kos-
tenlose Hilfestellung fiir die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Infor-
mationen lber die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europdischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann aufgerufen wer-
den unter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. (Ziffer 18 WSW AGB Strom)

Wir bieten zur Erzielung von Energieeffizienzverbesserungen und Energieeinsparungen eine umfangreiche Energieberatung sowie Energiedienstleis-
tungen unter Tel. 0202 569-5151, energieberatung@wsw-online.de, www.wsw-online.de an. Weitere Informationen zu Anbietern von MaRnahmen
zur Energieeffizienzverbesserung und zur Energieeinsparung finden Sie auf einer bei der Bundesstelle fiir Energieeffizienz (BfEE) 6ffentlich gefiihrten
Anbieterliste unter www.bfee-online.de. Bei der deutschen Energieagentur konnen Sie sich umfassend tiber das Thema Energieeffizienz informieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. (Ziffer 19 WSW AGB Strom)

Die aktuelle Stromkennzeichnung finden Sie auf der Riickseite.

Sonstige Anfragen zu lhrem Vertrag richten Sie per E-Mail an energievertrag@wsw-online.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

WSW TAL.MARKT FLEX/TAL.MARKT ECO FLEX - Ihr Vertrag im Uberblick (21/112-11/2024)



WSW Energie & Wasser AG Vorstand:
Amtsgericht Wuppertal HRB 2367 Markus Hilkenbach (Vorsitzender) .
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Stromkennzeichnung WSW Energie & Wasser AG ab 01.07.2025

GemanR § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005, zuletzt gedndert am 21. Februar 2025, Angaben auf Basis vorlaufiger
Daten fiir das Jahr 2024.

davon Regionalstrom 21,5

Tal.Markt/Tal.Markt Fix/ 491
Tal.Markt Live in % ’

CO2-Emissionen 0 g/kWh Radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh

CO2-Emissionen 0 g/kWh Radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh

_ 50,9

CO2-Emissionen 335 g/kWh Radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh

WSW Strom Griin/eMobil/
Basic/Premium in %

49,1

Verbleibender
Energietragermix in %

Unternehmensmix
der WSW in %

CO>-Emissionen 436 g/kWh Radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh

Zum Vergleich:

Stromerzeugung 50,9

in Deutschland in %

CO2-Emissionen 298 g/kWh Radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh

[ Kernenergie [ Kohle [ Sonstige fossile Energietrager
Erdgas [ Erneuerbare Energien mit Her- Erneuerbare Energien, gefordert
kunftsnachweis, nicht geférdert nach dem EEG

nach dem EEG

Lieferlander der Herkunftsnachweise

Tal.Markt/Tal.Markt Fix/Tal.Markt Live: Norwegen 87 %, Finnland 8 %, Deutschland (Wuppertal) 5 %

WSW Strom Griin/eMobil: Norwegen 87 %, Finnland 8 %, Deutschland (Wuppertal) 5 %

WSW Strom Griin Basic/Premium: Norwegen 90 %, Finnland 7 %, Schweden 3 %

Verbleibender Energiemixtrager: Deutschland 59 %, Norwegen 34 %, Finnland 4 %, Frankreich 3 %

Unternehmensmix: Norwegen 41 %, Deutschland 34 %, Italien 13 %, Finnland 4 %, Schweden 3 %, Osterreich 3 %, Portugal 1 %,
Frankreich 1 %

Stromkennzeichnung « Stand: 07/2025 (21/112)



WSW.

Allgemeine Geschiftsbedingungen der WSW Energie & Wasser AG fiir den Eigenverbrauch von STROM im Haushalt sowie fiir einen Jahres-
verbrauch bis zu 100.000 kWh fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke - (WSW AGB Strom)

1. Vertragsschluss/Lieferbeginn

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen
Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab, dass alle fiir die Belieferung not-
wendigen MaRnahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Fiir private Verbrau-
cher gilt: Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemaR §§ 355 Abs. 2, 356
Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sein denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdriicklich auf.

2. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung/Weiterleitungsverbot/Leistungsumfang/Befreiung von
der Leistungspflicht

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine vertrag-
lich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, liber den
der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert
wird. Von der Gesamtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die in Eigenerzeugungsanla-
gen produzierte elektrische Energie, die ausschlieBlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenversor-
gung). Entsprechendes gilt fiir Mengen, die im Rahmen der gemeinschaftlichen Gebaudeversorgung nach
§ 42b EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung oder Einschrankung der Eigenversorgung ist
dem Lieferanten zwei Monate vorab anzuzeigen.

2.2. AufVerlangen des Kunden kénnen unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die Strombeziige aus
dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom ver-
braucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftragsformulars zugeordnet werden. Damit der Lie-
ferant die Zuordnung der Entnahmestelle veranlassen kann, muss der Kunde dem Lieferanten mit dem
Verlangen die hierfiir erforderlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-ldentifikationsnummer
der weiteren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftragsformulars zugeordnet werden
soll, mitteilen.

2.3. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemaR § 9 Abs. 2 MsbG
Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbe-
treiber schliet. Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb und die Messung
unter den Voraussetzungen von Ziffer 6.3.2 und 6.3.3 in Rechnung.

2.4. Fiir gewerbliche Verbraucher gilt: Der Kunde wird die elektrische Energie lediglich zur eigenen Ver-
sorgung nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulassig.

2.5. Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant,
soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, von
seiner Leistungspflicht befreit. Zu den méglichen Anspriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird
auf Ziffer 11 verwiesen.

2.6. Wird den Parteien die Erfiillung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umsténde, auf die sie
keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen
Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg,
Pandemien, ArbeitskampfmalRnahmen, hoheitliche Anordnungen) unméglich gemacht, so sind die Par-
teien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande noch andauern.

2.7. Der Lieferantist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf
eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzanspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben
fiir den Fall unberiihrt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

2.8. Fiir Bezieher von War - bzw. Warmespeicherstrom (fiir Nachtspeicherheizungen) gilt
zusétzlich: Die Belieferung von Warmepumpen- oder Warmespeicherstrom steht unter dem Vorbehalt des
technisch Méglichen. Dies bedeutet, dass die Vorgaben des zustédndigen Netzbetreibers vom Kunden be-
achtet und umgesetzt worden sein miissen. Der Kunde verpflichtet sich, eine entsprechende Vorlage des
zustandigen Netzbetreibers vor Beginn der Belieferung vorzulegen.

3. Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/Abrechnung/Anteilige
nungsinformationen/Verbrauchshistorie

3.1. Die Menge der gelieferten elektrischen Energie wird durch konventionelle oder moderne Messein-
richtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem i. S. d. MsbG (oder rechtmaRige Ersatz-
wertbildung) des zustandigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein intelligentes Messsystem besteht nach
§ 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messeinrichtung, die liber ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommuni-
kationsnetz eingebunden ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten
oder, sofern keine Ferniibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Uiber ein intelligentes Messsystem) erfolgt,
aufVerlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt.
Erfolgt eine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. {iber ein intelligentes Messsystem), wird die Ab-
lesung der Messwerte in begriindeten Einzelféllen, z. B. fiir die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls
der Fernkommunikation, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchge-
fiihrt, sofern dies fiir die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine
Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Mes-
seinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anldsslich eines Lieferantenwechsels oder bei
Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung und zum Zwe-
cke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen,
wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

3.2. Soweit der Kunde fiir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflichtung
keine Ablesedaten tibermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht zu vertreten hat,
den tatsachlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbe-
treiber rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte verfiigbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden
jeweils unter angemessener Berlicksichtigung der tatsachlichen Verhaltnisse schatzen.

3.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten
des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstiick und zu seinen Rdumen

Preisberechnung/Abrech-

zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs,
zur Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus

erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatzter-
min ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente
Messsystem zuganglich ist. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der
Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 20 in Rechnung. Die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht ibersteigen. Fiir private Verbraucher gilt: Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale.
3.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der Abschlag-
zahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorherigen Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Ver-
tragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Ver-
tragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu
beriicksichtigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung entfallt das Recht des Lieferanten nach Satz 1.
3.5. Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom Lie-
feranten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht tiberschreitet, und zum Ende des Ver-
tragsverhaltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche,
vierteljahrliche oder halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinba-
rung mit dem Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Belieferung unter
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen
von der Abrechnung der tatséchlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung verrech-
net.

3.6. Istdie Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant be-
rechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag fiir die im Lie-
fermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen.

3.7. Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer oder
in Papierform erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermittlung der Abrech-
nungen auf Wunsch auch in elektronischer Form (unentgeltlich). Erhalt der Kunde elektronische Abrech-
nungen, erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jéhrlich in Papierform.

3.8. Erhalt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferniibermittlung der Ver-
brauchsdaten (z. B. liber ein intelligentes Messsystem), erhlt er unentgeltlich die elektronische Ubermitt-
lung der (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automa-
tisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Ferniibermittlung der Verbrauchs-
daten (z. B. iiber ein intelligentes Messsystem) und rechnet der Lieferant nicht monatlich ab, erhalt der
Kunde unentgeltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch monatlich.

3.9. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten
Dritten, soweit verfiighar, ergénzende Informationen zu dessen Verbrauchhistorie gegen Entgelt zur Ver-
fugung.

3.10. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw.
des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich aner-
kannte Priifstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem
Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht Giberschritten werden.
3.11. Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Uber-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so
wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der
néachsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmaf des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder
zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmaRig ermittelten Ersatzwerte vor), so
ermittelt der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schéatzung
entsprechend Ziffer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschrénkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann iiber einen groRBeren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrénkt.

3.12. Andert sich das vertragliche Entgelt wihrend des Abrechnungszeitraumes oder beginnt oder endet
der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Be-
lieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhéngige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fiir die Ab-
rechnung geédnderter verbrauchsabhangiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Ver-
brauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermes-
sen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen beriicksichtigt
sind. Die nach der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst wer-
den.

4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/Zahlungsverweigerung/Aufrechnung

4.1. Samtliche Rechnungsbetrége sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschldge und Voraus-
zahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Ver-
langen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels
Dauerauftrag oder Uberweisung (auch durch Bariiberweisung) zu zahlen. Fiir gewerbliche Verbraucher
gilt: Der Kunde informiert den Lieferanten vorab in Textform, sofern Dritte fiir ihn leisten. Der Lieferant ist
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

4.2. Befindetsich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene MaRnahmen zur Durch-
setzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lasst der Lieferant
den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 20 in Rechnung Die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewéhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht libersteigen. Fiir private Verbraucher gilt: Dem Kunden ist zudem der Nachweis
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Fiir
gewerbliche Verbraucher gilt: § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberiihrt.

4.3. Einwénde gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung
nur,

4.3.1 sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so
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hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nach-
prifung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachpriifung nicht die ordnungsgemafe
Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist,

oder

4.3.2 sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Méglichkeit eines offensichtlichen Fehlers
besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren
Rechenfehlern oder bei weit auRerhalb der Plausibilitat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine
Nachpriifung der Messeinrichtung deren ordnungsgeméfe Funktion bestétigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3 unberiihrt.

4.4 Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fiir Anspriiche des Kunden aufgrund vollstandiger
oder teilweiser Nichterfiillung oder mangelnder Erfiillung der Hauptleistungspflichten. Fiir private Ver-
braucher gilt: Weiterhin gilt dies nicht fiir Forderungen des Kunden, die im Rahmen des Riickabwicklungs-
verhaltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen.

4.5 Im Falle einer Riickerstattung/Gutschrift teilt der Lieferant dem Kunden den konkreten Betrag ein-
schlieRlich des Auszahlungsweges in einem von der Rechnung gesonderten Anschreiben mit, sofern eine
Wertgrenze von 50,00 € iiberschritten ist.

4.6 DerLieferantistim Rahmen der Abwicklung der Riickerstattung berechtigt, einihm bekanntes Konto
heranzuziehen, sofern Uiber dieses Konto des Kunden ein Forderungsausgleich in den letzten 3 Monaten
stattgefunden hat.

5  Vorauszahlung/Sicherheitsleistung

5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlangen,
wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug ist, wenn der
Kunde innerhalb eines Zeitraums von zw6lf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen
begriindeten Fallen.

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Hohe und die Griinde fiir die Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen fiir ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt
der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friihestens zum Lieferbeginn
fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-
den und dem aktuellen Vertragspreist. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer
ist, ist dies angemessen zu beriicksichtigen.

5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils ndchsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zah-
lung (Abschlage nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrége) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung
der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag
unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet.

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungssystem
(z. B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit be-
auftragen.

5.5 Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicherheitsleistung in Hohe der fiir einen Zeit-
raum von zwei Liefermonaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen verlangen. Sofern
die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine Sicherheitsleistung nur zuldssig in Form einer unbeding-
ten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Biirgschaft einer européischen Bank. Die sich verbiirgende
Bank muss ein Rating im ,A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen
international anerkannten Rating-Agentur aufweisen.

5.6 Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Kunde mit seinen Zahlungsver-
pflichtungen in Verzug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit nurin dem Umfang verwerten, in dem dies zur
Erfiillung der riickstandigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

5.7 Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.6 wird der Lieferant dem Kunden unter Fristsetzung
schriftlich androhen, es sei denn nach den Umsténden des Einzelfalls besteht Grund zu der Annahme, dass
eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spat erfolgen wiirde. Ist der Abschluss des Vertrages fiir den Kun-
den ein Handelsgeschaft, betragt die Frist wenigstens eine Woche. In allen iibrigen Féllen betragt sie einen
Monat.

5.8 Die Sicherheit ist unverziiglich zuriickzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

5.9 Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der Belieferung sowie zur Kiindigung in Ziffer 10
bleiben unberiihrt.

5.10  Die Ziffern 5.5 bis 5.9 gelten nur fiir gewerbliche Verbraucher.

6 Entgelt/Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen/Preisan-
passung nach billigem Ermessen

6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis
6.6 zusammen.

6.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in der sich aus dem
Preisblatt ergebenden Héhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung
aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhangig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlus-
ses). Sie enthalten die Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb.

6.3 Zusatzlich zahlt der Kunde fiir die gelieferte elektrische Energie folgende Preisbestandteile nach den
Ziffern 6.3.1 bis 6.3.10 in der jeweils geltenden Hohe. Die bei Vertragsschluss geltende Hohe ist im Preis-
blatt angegeben. Die fiir das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Hohe des Preisbestandteils nach den
Ziffern 6.3.5,6.3.6, 6.3.7,6.3.8 und 6.3.9 bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den Ubertragungsnetzbe-
treibern im Internet veréffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:

6.3.1 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber fiir die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzufiih-
renden Netzentgelte.

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der
zusténdigen Regulierungsbehorde nach MalRgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und
sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemaf § 4
ARegV angepassten Erlosobergrenze. Der Netzbetreiber veroffentlicht die jeweils geltende Hohe der Netz-
entgelte auf seiner Internetseite.

6.3.1.1  Anderungen der Netzentgelte werden gegeniiber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in
dem sie gegentiiber dem Lieferanten wirksam werden.

6.3.1.2 Bezieht der Kunde die elektrische Energie in einer anderen Spannungsebene alsin Niederspan-
nung oder gilt fiir den Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singulédres
Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV, bzw. &ndert sich dies wéhrend der Vertragslaufzeit und
stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten deshalb abweichende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt
diese Anderung auch fiir die Abrechnung des Lieferanten gegeniiber dem Kunden. Dies kann dazu fiihren,
dass Entgelte fiir vorangegangene Zeitrdume - gegebenenfalls nach der Beendigung des Vertrages oder
der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten - nachgefordert oder zuriickgezahlt

werden miissen. Der Kunde wird {iber die Anderungen spatestens mit der néchsten Rechnung oder Ab-
schlagsforderung informiert.

6.3.1.3 Fiir den Fall, dass gegen die fiir die Entgelte maRgebliche, von der Regulierungsbehérde fest-
gesetzte Erlésobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhangig sind (z. B. durch den Netzbetrei-
ber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage der
rechts- bzw. bestandskréftig festgesetzten Erlosobergrenze gebildete und riickwirkend angewendete
Netznutzungsentgelt ebenso riickwirkend maRgeblich. Dies kann dazu fiihren, dass Entgelte fiir vorange-
gangene Zeitrdume - gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen
Marktlokation durch den Lieferanten - nachgefordert oder zuriickgezahlt werden miissen.

6.3.1.4 Ziffer 6.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlésobergrenze des dem Netz des
Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine riickwirkende Anderung der Entgelte des
vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben.

6.3.1.5 Riick- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 6.3.1.2 bis 6.3.1.4 werden jeweils mit
dem fiir den jeweiligen Zeitraum maRgeblichen Basiszinssatz gemaR § 247 BGB verzinst, dies gilt nicht,
wenn der Basiszinssatz negativ ist.

6.3.2 Das vom Lieferanten an den Netzbetreiber abzufiihrende Entgelt fiir den konventionellen Messstel-
lenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen.

Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zu-
standigen Regulierungsbehérde nach MaRgabe des §21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und
sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemaR § 4
ARegV angepassten Erlosobergrenze. Der Netzbetreiber veroffentlicht die jeweils geltende Hohe des Ent-
gelts fiir den Messstellenbetrieb auf seiner Internetseite.

Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit einem
intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des MsbG ausgestattet, entfallt
der Preisbestandteil nach Ziffer 6.3.2 fiir diese Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben
des MsbG grundsatzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn,
der Lieferant ist nach Ziffer 6.3.3 zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegenliber dem Messstel-
lenbetreiber verpflichtet.

6.3.3 Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehérdlichen Regelung
anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt fiir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen
oder modernen Messeinrichtungen fiir belieferte Marktlokationen des Kunden an den Messstellenbetrei-
ber abzufiihren, zahlt der Kunde dieses Entgelt in der jeweils vom grundzustandigen Messstellenbetreiber
auf seiner Internetseite verdffentlichten Hohe. Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt
und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrages vom Lieferanten an den Kunden weiterberech-
net wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstande bekannt sind. Der Lieferant ist
berechtigt, mit grundzustandigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fiir
den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wo-
nach der grundzustandige Messstellenbetreiber gegeniiber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Liefe-
rant sicherstellt, dass eine zuséatzliche Inanspruchnahme des Kunden fiir diese Entgelte durch den grund-
zustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 6.3.2 Abs. 3 gilt entsprechend.

6.3.4 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zah-
lungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzufiihrenden Konzessionsabgabe.

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegeniiber dem
Netzbetreiber fiir die Einrdumung des Rechts zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung
und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeinde-
gebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Hohe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwi-
schen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach MaR3-
gabe von § 2 KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz.

6.3.5 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG.

Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch die Ab-
wicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen sowie zur Forderung des Ausbaus von Warme- und Kaltenetzen entstehen.

6.3.6 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2
StromNEV.

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern aus der
Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlose zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie
bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromver-
brauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten miissen. Ab 01.01.2025 wird mit der §
19-StromNEV-Umlage der Aufschlag fiir besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der
BNetzA (Az. BK8-24-001-A) gemaR Ziffer 6.3.7 als Aufschlag fiir besondere Netznutzung abgerechnet. Zu-
sétzlich werden die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage (Ziffer 6.3.8) ausgeglichen werden sollen, der-
zeit in die § 19 StromNEV-Umlage eingerechnet.

6.3.7 Ab dem 01.01.2025 den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag fiir besondere
einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).

Mit dem Aufschlag werden die Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern aus der Wil-
zung EE-bedingter Mehrkosten durch nachgelagerte Netzbetreiber entstehen. Diese Kosten werden nach
der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) zusammen mit der § 19-StromNEV-Umlage als Aufschlag
fur besondere Netznutzung abgerechnet.

6.3.8 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9
bis 11 EnWG.

Mit der Wasserstoffumlage werden die Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektro-
lyse entstehen. Die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen werden sollen, werden derzeit in
die § 19 StromNEV-Umlage (Ziffer 6.3.6) eingerechnet.

6.3.9 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V.
m. § 12 EnFG.

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch Ent-
schadigungszahlungen nach MalRgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Wind-
energieanlagen in Folge von Stérungen oder Verzégerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen
sowie unter anderem auch Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1 EnWG, den §§ 17aund 17b EnWG
sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flachenentwicklungsplans nach § 5 des
WindSeeG.
6.3.10

6.4 Isteine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheit-
lich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das fiir die gelieferte elektrische Energie zu zahlende Ent-
gelt in entsprechender Hohe.

6.5 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusatzli-
chen, in Ziffern 6.3 und 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom Kunden zu

Die Stromsteuer.
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zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Héhe. Satz 1 gilt ent-
sprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit ei-
ner hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h., keine BuBgelder o. &.) belegt wird,
soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden H6he nach Satz 1 und 2 fiihrt bei Erstattungen (z. B. in Form
negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht,
soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vor-
hersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Wei-
terberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Rege-
lung dem einzelnen Vertragsverhiltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen.
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird liber
eine solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

6.6 Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 sowie auf etwaige zukiinftige Steu-
ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die Umsatzsteuer in der je-
weils geltenden Hohe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem Preisblatt.

6.7 Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Héhe eines nach Ziffer 6.3, 6.5
und 6.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

6.8 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 - nicht hingegen
die gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile nach Zif-
fern 6.3 und 6.6 sowie etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastun-
gen nach Ziffer 6.5 - durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemaR § 315 BGB an-
zupassen (Erhdhungen oder Senkungen). Anlass fiir eine solche Preisanpassung ist ausschlieBlich eine An-
derung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant tiberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser
Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der je-
weils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.8 bzw. - sofern noch keine Preisanpassung
nach dieser Ziffer 6.8 erfolgt ist - seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 6.2 bis zum Zeitpunkt
des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschréankt. Kostensteigerungen und Kos-
tensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestim-
mung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preis-
anpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fiir den Kunden ungunstigeren
MaRstében Rechnung getragen werden als Kostenerhohungen, also Kostensenkungen mindestens in glei-
chem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das
Recht, die Ausiibung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich iiberpriifen zu lassen. Anderungen
des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.8 sind nur zum Monatsersten moglich. Preis-
anpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen spatestens einen Mo-
nat (gilt fiir Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG) bzw. 2 Wochen (gilt fir gewerbliche Verbraucher) vor
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kiindi-
gen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

6.9 Informationen liber aktuelle Produkte (insbesondere gebiindelte Produkte bzw. Leistungen) und Ta-
rife erhalt der Kunde unter Tel. 0202 569-5100 oder im Internet unter www.wsw-online.de.

7 Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem
Dritten tiber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von
Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und liber einen anderen Bilanzkreis unverziiglich mitzu-
teilen. Der Lieferant wird die Erbringung der Dienstleitung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung
- soweit und solange diese nicht durch die Festlegung der BNetzA entbehrlich wird - gegen angemessenes
Entgelt ermoglichen. Fiir gewerbliche Verbraucher gilt: Wird eine solche Dienstleistung erstmalig im Rah-
men dieses Lieferverhaltnisses erbracht und handelt es sich bei dem Kunden nicht zugleich um einen
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG, steht dem Lieferanten ein auRerordentliches Kiindigungsrecht
dieses Lieferverhaltnisses mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Monatsende zu.

8 Anderungen des Vertrages

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, Strom NZV, MsbG, MessEG und MessEV, hochstrich-
terliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschliisse der BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhilt-
nis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rah-
menbedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits - etwa in
der Phase zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - ab-
sehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeu-
tendem Male gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn die Recht-
sprechung eine Klausel fiir unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseiti-
gensind. In solchen Féllen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag - mit Ausnahme des Entgelts - unver-
ziiglich insoweit anzupassen und/oder zu ergénzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhalt-
nisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur zumut-
baren Fort- und Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher
Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten
méglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spatestens ei-
nen Monat (gilt fiir Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG) bzw. 2 Wochen (gilt fiir gewerbliche Verbrau-
cher) vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpas-
sung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9 Bonuszahlungen

9.1 Sieht der vom Kunden gewabhlte Tarif einen Bonus vor (bonusfahiger Tarif), so richtet sich dessen
Gewahrung nach den nachfolgenden Regelungen.

9.2 Sofern ein ,Neukundenbonus“ zugesagt wurde, wird dem Kunden nach Ablauf des ersten Beliefe-
rungsjahres eine Gutschrift in der zugesagten Hohe mit der dann folgenden Rechnung gewahrt und zu-
gunsten des Kunden verrechnet. Ein Anspruch auf Gewéhrung eines ,Neukundenbonus* besteht nicht,
wenn der Kunde an einer Verbrauchsstelle in den letzten 6 Monaten vor der erneuten Beauftragung bereits
durch den Lieferanten beliefert wurde.

9.3 Sofern ein ,Wupperbonus* fiir Bestandskunden zugesagt wurde, wird dem Kunden nach Ablauf des
ersten Belieferungsjahres nach Tarifwechsel eine Gutschrift in der zugesagten Hohe fiir den bonusfahigen
Tarif mit der dann folgenden Rechnung gewahrt und zugunsten des Kunden verrechnet. Ein Anspruch auf
Gewdhrung eines ,Wupperbonus*“ besteht nicht, wenn der Kunde an einer Verbrauchsstelle in den letzten
6 Monaten vor der erneuten Beauftragung noch nicht durch den Lieferanten beliefert wurde oder bereits
einen Neukunden- oder Wupperbonus erhalten hat.

9.4 Sofern eine der Bonusvarianten aus Ziffer 9.2 oder 9.3 als prozentualer Bonus zugesagt wurde, gilt
zusatzlich: Wechselt der Kunde wahrend des ersten Belieferungsjahres in einen nicht bonusfahigen Tarif,
wird der Bonus zeitanteilig gewahrt. Ein Anspruch auf Gewahrung eines Bonus besteht nicht fiir den Zeit-
raum in einem nicht bonusfahigen Tarif innerhalb des ersten Belieferungsjahres oder wenn vor dem ver-
traglich vereinbarten Auszahlungszeitpunkt das Vertragsverhdltnis aus vom Kunden zu vertretenden
Griinden beendet wurde. Die Hohe des Bonus wird auf Basis der vertraglich zugesagten Preisbestandteile
und des Stromverbrauchs des Kunden im ersten Belieferungsjahr rechnerisch ermittelt, auch wenn dieser
sich auf mehrere Abrechnungszeitraume erstreckt. Beispiel: Das Belieferungsjahr beginnt am 01.07.2024
und endet am 30.06.2025. Der Abrechnungsturnus ist jahrlich im Dezember. Der Bonus wird nach Ablauf
des ersten Belieferungsjahres mit der dann folgenden Rechnung im Dezember 2025 gewéhrt und beinhal-
tet den fiir den Bonus relevanten Verbrauch im Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025.

9.5 Sofern ein ,Sofortbonus“ fiir Neukunden oder Bestandskunden zugesagt wurde, wird dieser nach 60
Tagen ab Lieferbeginn/Tarifwechsel in der zugesagten Héhe fallig und mit dem néchsten Zahlungstermin
an den Kunden ausgezahlt, sofern eine Bankverbindung fiir Auszahlungen vorliegt. Ansonsten erfolgt die
Verrechnung mit der néchsten Abrechnung. Ein Anspruch auf Gewahrung eines ,Sofortbonus“ besteht
nicht, wenn der Vertrag nicht zustande gekommen ist, das Vertragsverhaltnis zum Zeitpunkt der Bonus-
Félligkeit nicht mehr besteht oder bereits ein Sofortbonus gewahrt wurde.

9.6 Sofern offene Forderungen gegeniiber dem Kunden bestehen, behilt sich der Lieferant die Verrech-
nung mit einem Bonus vor.

10 Einstellung der Lieferung/Fristlose Kiindigung/Sonderkiindigungsrecht bei Einbau intelligentes
Messsystem oder registrierende Leistungsmessung

10.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den
zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem MafRe schuld-
haft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet
(,Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieent-
nahme erforderlich ist.

10.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Hohe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalender-
monat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und
Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
durch den zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages
bleiben nicht titulierte Forderungen auBer Betracht, die der Kunde schliissig beanstandet hat, oder die
wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind, oder die aus einer strei-
tigen und noch nicht rechtskréftig entschiedenen Preiserhohung des Lieferanten resultieren. Die Unter-
brechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung auBRer Verhltnis zur Schwere des Zahlungsver-
zugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
vollumfanglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spatestens vier Wochen vorher ange-
droht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werk-
tage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekiindigt.
Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die
Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofiir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netz-
nutzungsvertrages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziglich hinweisen.

10.3 Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbre-
chung gegeniiber Haushaltskunden nach § 3Nr. 22 EnWG eingefiihrt, das zunachst bis zum 30.04.2024 galt.
Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegeniiber Haus-
haltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem neuen § 41f EnWG einzufiihren. Nach dem Referentenentwurf
sind die Regelungen in § 118b EnWG und dem geplanten § 41f EnWG weitest-gehend deckungsgleich. Nach
§ 118b EnWG in der jetzigen Fassung ist eine Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger An-
drohung méglich, wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem
Kunden ist vor der Versorgungsunterbrechung u. a. der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung, zur
Vermeidung der Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelungen zur Unterbrechung und zur Wie-
derherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach Ziffer 10.2 sind fiir die Dauer der
Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen Regelung gegeniiber Haushaltskunden in dem Umfang
ausgesetzt, in dem diese abweichende Regelungen trifft.

10.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu er-
setzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 20 in
Rechnung. Dies gilt nicht fiir AuBensperrungen, die Kosten einer solchen Sperrung werden nach tatsach-
lichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewshnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis ge-
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale. Die
Belieferung wird unverziiglich wiederhergestellt, wenn die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen und
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt
es dem Kunden zur Verkiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugserméachtigung un-
benommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels Uberweisung zu
zahlen.

10.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die Lieferung ein-
gestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziiglich beim zustéandigen Verteilnetzbetreiber ab-
melden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auRerordentlichen Kiindigung des Lieferanten
trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den Festle-
gungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) tiber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus
dem Lieferanten bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich erhélt (z. B.
im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fiir diese
fortwahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vorim
Fall eines Stromdiebstahls nach Ziffer 10.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzun-
gen von Ziffer 10.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei
Wochen vorher anzudrohen. Fiir private Verbraucher gilt zusatzlich: die Kiindigung unterbleibt in diesem
Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auBer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nach-
kommt. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte
Vermogen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermogens eingeleitet wurde.

10.6 Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 6 des Auftragsformulars, bei einem
bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems oder einer registrierenden Leistungsmes-
sung mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekiindigten Zeitpunkt des Einbaus zu kiindigen. Der
Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der Kiindigung ein Angebot fiir den Abschluss eines neuen
Energieliefervertrags unterbreiten.

10.7 Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte
Vermdgen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermogens eingeleitet wurde.
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10.8 Fiirden Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, wenn der Kunde ganz oder teilweise eine
geschuldete Vorauszahlung und/oder vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht inner-
halb einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von zwei Wochen nachkommt. Die Fristsetzung er-
folgt in einer weiteren Zahlungsaufforderung des Lieferanten mit Kiindigungsandrohung.

10.9 Darliber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen einer den Kunden betreffen-
den negativen Auskunft der SCHUFA, Regis24 oder der Creditreform insbesondere zu folgenden Punkten
auRerordentlich zu kiindigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfandung, eidesstattliche Versi-
cherung zum Vermégen, Restschuldbefreiung.

10.10Die Ziffern 9.7 bis 9.9 gelten nur fiir gewerbliche Verbraucher.

11 Haftung

11.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfiillung der
Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir dadurch entstandene Schaden nach MaR-
gabe von Ziffern 11.2 bis 11.6.

11.2  Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméRigkeiten in der Elektrizitats-
versorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Storung des Netzbetriebes einschlieRlich des Netzan-
schlusses handelt, gegeniiber dem Netzbetreiber geltend zu machen.

11.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziiglich tiber die mit der Schadensverursachung
zusammenhéangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer
Weise aufgeklart werden kénnen.

11.4  In allen Ubrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfiillungs- und Verrich-
tungsgehilfen fiir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schdaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h.,
solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgemaRe Durchfiihrung des Vertrages liberhaupt erst ermog-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
11.5  Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrléssigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss
des Vertrags als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Beriicksichtigung der
Umsténde, die sie kannte oder kennen musste, hétte voraussehen miissen. Fiir gewerbliche Verbraucher
gilt: Gleiches gilt bei grob fahrlassigem Verhalten einfacher Erfillungsgehilfen (nicht leitende Angestellte)
aufBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Kérper- oder Gesundheits-
schaden.

11.6  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

12 Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug

12.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziiglich vorab unter Angabe des
Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder Marktlokations-Identifikations-
nummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10 Werktage vor dem
Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber
zu ermoglichen.

12.2  Fiir gewerbliche Verbraucher gilt: Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle,
auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus,
dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. Fiir private Verbraucher
gilt: Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugs-
datums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netz-
betreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne
ein neues Angebot.

12.3 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Haushaltskunde i. S. v.
§ 3 Nr. 22 EnWG den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zu-
kiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle verwendeten Marktloka-
tions-ldentifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder
mit Wirkung zu einem spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und
der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiter-
beliefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet
und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs
setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

12.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 12.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat,
und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet,
weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fiir die der Lieferant gegeniiber dem &rtlichen
Netzbetreiber einstehen muss und fiir die er von keinem anderen Kunden eine Vergiitung zu fordern be-
rechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergiiten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziiglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn we-
gen einer nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberiihrt.

13 Ubertragung des Vertrages

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell,
technisch und wirtschaftlich leistungsféhigen Dritten zu iibertragen. Eine Ubertragung nach Satz 1ist dem
Kunden spitestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunktes
mitzuteilen. Im Falle einer Ubertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiin-
digungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragung im Sinne des Umwand-
lungsgesetzes bleiben von dieser Ziffer unberiihrt.

14 Vertragsstrafe

14.1  Verbraucht der Kunde elektrische Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist fiir die tatsachliche, sofern nicht feststellbar, fiir die geschatzte Dauer
des unbefugten Gebrauchs, langstens aber fiir sechs Monate auf der Grundlage einer taglichen Nutzung
der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeréte von bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden gelten-
den Vertragspreis zu berechnen.

14.2  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder grob fahrlassig
die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe be-
tragt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfiillung seiner Verpflichtung nach dem fiir ihn gel-
tenden Vertragspreis zusatzlich zu zahlen gehabt hatte. Sie darf fiir den tatsachlichen, sofern der Beginn
der Mitteilungspflicht nicht feststellbar ist, fiir einen geschétzten Zeitraum, langstens aber fiir einen Zeit-
raum von sechs Monaten verlangt werden.

15 Datenschutz/Fiir gewerbliche Verbraucher: Wechselseitige Ubernahme von Informationspflich-
ten gegeniiber sonstigen betroffenen Personen

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhélt der Kunde im beige-
fiigten Informationsblatt ,,Information Datenschutz gemaR EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“.

16 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten/Lieferantenwechsel

16.1  Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustdndigen Netz-
betreiber erhiltlich.

16.2
pflichtet, dem neuen Lieferanten den fiir ihn maBgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-
raums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht

Ein Lieferantenwechsel erfolgt zligig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant ver-

ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

17  Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fiir Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des 6ffentlichen
Rechts und 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen ist ausschlieBlich Wuppertal. Das Gleiche gilt, wenn der
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

18  Streitbeilegungsverfahren (gilt nur fiir private Verbraucher)

18.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss
oder zur Qualitdt von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach
§ 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Ver-
braucherbeschwerden sind zu richten an: WSW Beschwerdemanagement Energie & Wasser, Bromberger
StraBe 39, Tel. 0202 569-5150, Kritik.Energie@wsw-online.de.

18.2  Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4
Verfahrensordnung zur Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat.
§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetz-
liche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein
anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberiihrt.

18.3  Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
strafle 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/2757240-0, Fax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-
gie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten fiir den Bereich Elektrizitat und Gas sind er-
héltlich tiber den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon:
0228/141516, Telefax: 030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

18.4  Verbraucher haben die Moglichkeit, tiber die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europédischen
Union kostenlose Hilfestellung fiir die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kauf-
vertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen lber die Verfahren an den Verbraucher-
schlichtungsstellen in der Europaischen Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann
unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

19 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle fiir
Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter
von EnergieeffizienzmalRnahmen aufgefiihrt sind. Weiterfiihrende Informationen zu der sogenannten An-
bieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei
der Deutschen Energieagentur Uiber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

20 Pauschalen/ Preise fiir weitere Dienstleistungen

netto bruttoin €
Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 4.2) 1,90
Kosten pro Sperrankiindigung (Ziffer 10.2) 4,90
Unterbrechung der Anschlussnutzung
(ohne AuBensperrung) (Ziffer 10.4) 50,00
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 10.4)
wahrend der vom Netzbetreiber verdffentlichten Geschiftszeit: 42,02 50,00
Auferhalb der Geschéftszeit des Netzbetreibers:
Wiederherstellung (ohne Z&hlereinbau) 58,95 70,15
Wiederherstellung (mit Zahlereinbau) nach Aufwand
Kosten fiir Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.3) 22,67
Abbruch Sperrvorgang vor Sperrversuch 22,67
Kosten fiir Abrechnungsdienstleistungen
Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch
. inkl. Versand pro Rechnung 21,01 25,00
. inkl. Ablesung und Versand pro Rechnung 46,22 55,00
Dokumentennachdruck auf Kundenwunsch 4,20 5,00
Sonstige Kosten
Adressermittlung 14,00 16,66
Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung bis 6 Raten 10,00
Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung ab 7 Raten 15,00

Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen

. fiir Verbraucher 5 %-Punkte tiber dem Basissatz (§ 288 | BGB)

. fiir Unternehmer 9 %-Punkte tiber dem Basissatz (§ 288 Il BGB)
Kosten fiir Bankriicklastschriften Gebiihr des jeweiligen
Kreditinstituts

In den genannten Bruttobetragen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Hohe (derzeit 19 %)

enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.

21  Schlussbestimmungen
Die Regelungen dieses Vertrages sind abschlieBend. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

WSW Energie & Wasser AG, Amtsgericht Wuppertal HRB 2367, Bromberger StraBe 39, 42281 Wuppertal, Tel. 0202 569-0, E-Mail: wsw@wsw-online.de, www.wsw-online.de

Vorstand: Markus Hilkenbach (Vorsitzender), Peter Storch, Markus Schlomski, Aufsichtsratsvorsitzender: Dietmar Bell
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WSW Energie & Wasser AG
Amtsgericht Wuppertal HRB 2367
Bromberger StraRe 39

42281 Wuppertal

Tel.: 0202 569-0

E-Mail: wsw@wsw-online.de
wsw-online.de

Vorstand:

Markus Hilkenbach (Vorsitzender)
Peter Storch

Markus Schlomski

Aufsichtsratsvorsitzender:
Dietmar Bell

WSW,

Erweiterte Lieferbedingungen TAL.MARKT FLEX und
TAL.MARKT ECO FLEX

Anlage zu den WSW AGB STROM in der jeweils giiltigen Fassung

Abweichend zu den ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen der WSW Energie & Wasser AG fiir den Eigenverbrauch von Strom im
Haushalt sowie fiir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke - (WSW
AGB Strom) gilt:

Ziffer 3.1. der WSW AGB Strom wird ersetzt durch: Die Messung und Bilanzierung der an den Kunden gelieferten Menge
elektrischer Energie erfolgt V4-Stunden-scharf liber eine registrierende Leistungsmessung oder Zéhlerstandsgangmessung. Die fiir
die Abrechnung mafgeblichen i-Stundenwerte werden durch den Messstellenbetreiber festgestellt. Kann die Messeinrichtung
nicht abgelesen werden, zeigt sie fehlerhaft an oder sind aus anderen Griinden keine plausiblen Messwerte verfligbar, ohne dass
den Lieferant und den Messstellenbetreiber hieran jeweils ein Verschulden trifft, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter
angemessener Berlicksichtigung der tatsdachlichen Verhaltnisse schétzen.

Ziffer 3.3. der WSW AGB Strom wird ersetzt durch: Der Kunde erhdlt vom Lieferanten auf Basis der registrierenden
Leistungsmessung eine monatliche Abrechnung. Die Abrechnung kann online lber das Portal ,Meine WSW* abgerufen und
gespeichert werden. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachpriifung der Messeinrichtungen an seiner
Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des MessEG zu
veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen
nicht Gberschritten werden.

Ziffer 6.2. Satz 3 der WSW AGB Strom wird ersetzt durch: Sie enthalten Kosten flir Energiebeschaffung sowie die Kosten fiir den
Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 29 EEG.

Erganzend zu den ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen der WSW Energie & Wasser AG fiir den Eigenverbrauch von Strom im
Haushalt sowie fiir einen Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke - (WSW
AGB Strom) gilt:

Ziffer 2.2. der WSW AGB Strom wird ergédnzt durch: Damit eine s-Stunden- oder registrierende Leistungsmessung oder
Zahlerstandsgangmessung gewahrleistet ist, beauftragt der Kunde den Lieferanten mit diesem Vertrag zugleich mit der Installation
eines Smart Meters durch den grundzusténdigen Messstellenbetreiber gemaR § 33 Messstellenbetriebsgesetz, sofern noch kein
intelligentes Messsystem an der Abnahmestelle installiert ist. Dieser Zahlerwechsel wird einmalig vom grundzustandigen
Messstellenbetreiber erhoben und separat abgerechnet.

Ziffer 6.3.12 der WSW AGB Strom wird ergéanzt: Zuziiglich zu dem Arbeitspreis erheben wir eine Pauschale fiir ,,Beschaffung und
den Erwerb von Okostrom-Zertifikaten und Vertriebskosten“ in der jeweils giiltigen Hohe. Diese werden auf Grundlage der Kosten
kalkuliert, die fir die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen.
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WSW Energie & Wasser AG

WSW,

Nutzungsbedingungen fiir die WSW OnlineServices in der ,,Meine WSW*

1. Geltungsbereich

(1) WSW Energie & Wasser AG (,Wsw«) ist Anbieter der internetbasierten
WSW OnlineServices, in deren Mittelpunkt endkundenbezogene Kundenanbahnungs- und
Kunden-managementprozesse auf dem Gebiet der Strom-, Gas- und Fernwarmeversorgung
stehen.

(2)  WSW greift als Auftraggeber auf eine internetbasierte Online-Plattform der WSW
Wuppertaler Stadtwerke GmbH (,WSW Holding“) zuriick und fligt in diesen modularen
Rahmen die von ihr betriebenen WSW OnlineServices ein.

(3) Die Nutzung der WSW OnlineServices ist abhangig davon, dass der Kunde in seiner
Rechtsbeziehung zur WSW Holding deren Bedingungen zur Benutzung der internetbasierten
Oberfliche ,Meine WSW“ (,Holding Nutzungsbedingungen®) akzeptiert. Die Holding
Nutzungsbedingungen werden als Anlage 1 daher integrierter vertraglicher Bestandteil der
Nutzungsbedingungen WSW OnlineServices.

(4) Eine entsprechende Anwendung der Holding Nutzungsbedingungen auf das
Rechtsverhaltnis WSW zum Kunden im Rahmen der Abwicklung dieser Nutzungsbedingungen
wird im Folgenden - sofern notwendig - ausdriicklich hervorgehoben.

2. d der Nut bedi

B

(1) Im Rahmen der WSW OnlineServices kénnen vom Kunden (iber das Internet zu den
nachfolgenden Bedingungen Willenserklarungen in Bezug auf Energieliefervertrage (z.B.
Vertragsschluss, Kiindigung, Widerruf) abgegeben, Kundendaten gedndert und Zahlerstande
etc. mitgeteilt werden.

(2) Zu den WSW OnlineServices zahlen insbesondere die in einzelnen Unterabschnitten
(,Kacheln“) dargestellten Funktionen ,Meine Daten®, ,,Meine Rechnungen®, ,Meine Vertrage*,
Umzug, Einzug, Zahlerstand, Verbrauchsiibersicht und die Verwaltung des Postfaches.

3. Technische Voraussetzungen
(1)  Voraussetzung fiir die Nutzung der WSW OnlineServices ist auf Seiten des Kunden

die Verwendung eines stationaren oder mobilen Internet-Zuganges,

eine eigenstandige Identifikation im Bereich der WSW Online Services sowie

die Vorhaltung einer dauerhaft empfangsbereiten E-Mail-Adresse.
(2)  Im Ubrigen gelten fiir die WSW die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter

Ziffer 4 auch entsprechend im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen.

4. Zugangsdaten/Sperre
Die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter Ziffer 3 gelten entsprechend auchim
Rahmen dieser ,WSW OnlineService Nutzungsbedingungen®.

5. Loschung
Der Kunde kann die Loschung seines Zugangs zu den WSW OnlineServices der WSW mitteilen.
WSW wird den Zugang zu den WSW OnlineServices [6schen.

6. Zugangswege

(1) Der Kunde hat die WSW OnlineServices (iber www.meine-wsw.de oder tiber www.wsw-
online.de aufzurufen (,direkter Zugang“). WSW hat jederzeit das Recht, die Art und Form des
direkten Zuganges zu dndern oder zu ergénzen.

(2)  Wahlt der Kunde eine vom vorstehenden Absatz abweichende Form des Zugangs, so
besteht die Gefahr, dass seine Zugangsdaten unbefugt verwendet werden. Etwaige, in diesem
Zusammenhang der WSW entstehende und vom Kunden ursachlich zu vertretenden Schaden
sind vom Kunden zu ersetzen.

7.  Abgabe von Willenserkldrungen

(1)  Willenserklarungen (z.B. Zéhlerstandangabe oder Adress-dnderungen) gelten als
rechtsverbindlich abgegeben, wenn der Kunde sie abschlieRend durch Ubermittlung an die
WSW freigegeben hat.

(2) Die Datenfreigabe darf tGber die WSW OnlineServices erst erfolgen, wenn auf dem
Bildschirm angezeigt wird, dass die Dateniibermittlung verschliisselt erfolgt.

(3)  Der Kunde hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu
prifen.

8. WSW OnlineRechnung

(1) Der Kunde hat im Rahmen der WSW OnlineServices die Moglichkeit, seine Rechnung
online abzurufen (,WSW OnlineRechnung®). Der Kunde hat jederzeit die Mdglichkeit
mitzuteilen, dass er seine Rechnung von WSW online bereitgestellt bekommen méchte.

(2) Der Kunde wird von WSW per E-Mail benachrichtigt, wenn die Rechnungsdaten
abrufbereit zur Verfligung stehen. Er hat seine Rechnung sodann unverziiglich abzurufen.
Stehen die technischen Moglichkeiten zum Abrufen der Rechnungen nicht mehr zur Verfligung,
hat der Kunde dies unverziiglich mitzuteilen.

(3) Mit der Umstellung auf WSW Online-Rechnung wird keine zusatzliche Rechnung in
Papierform versendet, es sei denn, dies wird ausdriicklich vereinbart oder aus den
nachfolgenden Absatzen ergibt sich etwas Entsprechendes.

(4)  Alle WSW OnlineRechnungen werden mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zur
Verfligung gestellt. Glltigkeit, Unversehrtheit und inhaltliche Richtigkeit der tibermittelten
WSW OnlineRechnung sowie der Signaturdatei miissen vom Empfanger unverziiglich nach
Abruf gepriift werden.

(5)  WSW behalt sich vor, fir den Fall, dass eine Online-Rechnung dem Kunden nicht
zugegangen sein sollte bzw. nicht zustellbar ist, fiir die erneute Ubermittlung der Rechnung
eine andere, kostenpflichtige Form der Ubersendung (z. B. per Einschreiben) zu wéhlen.

(6)  Fiirden Kunden besteht iiber die WSW OnlineServices jederzeit die Moglichkeit, die Form
der Online-Ubermittlung der Rechnung zu beenden und zur herkdmmlichen Versendung der

Rechnung auf dem Postwege zuriickzukehren.

9. Vertragslaufzeit
Die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter Ziffer 5. gelten entsprechend auch

im Rahmen dieser ,WSW OnlineService Nutzungsbedingungen“.

10. Haftung und Haftungsbeschrankungen
Die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter Ziffer 6 gelten entsprechend auch im

Rahmen dieser ,WSW OnlineService Nutzungsbedingungen®.

11. Datenschutz
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der WSW. Diese sind unter www.wsw-
online.de/datenschutz abrufbar.

12. Anderung der Leistung oder der Nutzungsbedingungen
Die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter Ziffer 9 gelten entsprechend auch im
Rahmen dieser ,WSW OnlineService Nutzungsbedingungen®.

13. Schlussbestimmungen
Die Regelungen der Holding Nutzungsbedingungen unter Ziffer7, 8 und 10 gelten

entsprechend auch im Rahmen dieser , WSW OnlineService Nutzungsbedingungen“.

WSW Energie & Wasser AG, Amtsgericht Wuppertal HRB 2367, Bromberger Strafle 39, 42281 Wuppertal, Tel. 0202 569-0, E-Mail: wsw@wsw-online.de, www.wsw-online.de
Vorstand: Markus Hilkenbach (Vorsitzender), Peter Storch, Markus Schlomski, Aufsichtsratsvorsitzender: Dietmar Bell
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Nutzungsbedingungen fiir die Online-Plattform ,,Meine WSW*

1. Allgemeines

1.1. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Bromberger Str. 39, 42281 Wuppertal ("WSW")
betreibt auf der Webseite www.meine-wsw.de die Online Plattform Meine WSW ("Meine WSW").
1.2. Meine WSW ist eine "Single-Sign-on-Losung", die es Kunden erméglicht, sich nach einer
einmaligen Registrierung und Authentifizierung bei sémtlichen an Meine WSW angeschlossenen
Angebote (,WSW-Angebote®) mit den Meine WSW-Zugangsdaten anzumelden. Die jeweiligen
WSW-Angebote kénnen den Kunden nach der Registrierung bei Meine WSW anhand einer
automatisierten Abfrage als registrierten Nutzer erkennen. Die Kunden miissen kein weiteres
Authentifizierungsverfahren durchfiihren und sich fiir den Zugang zu den WSW Angeboten nur
einen Benutzernahmen (angegebene E-Mail-Adresse) und ein Passwort merken.

1.3. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung von Meine WSW sowie samtliche in
diesem Zusammenhang von der WSW zu erbringenden Leistungen sowie Pflichten der Kunden.
1.4. Abweichende oder ergénzende Allgemeine Geschéfts-bedingungen des Kunden finden
keine Anwendung. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Kunden sie an die WSW schickt oder in

irgendeiner Weise auf sie Bezug nimmt und die WSW ihnen nicht widerspricht.

2.  Registrierung und Nutzung ,,Meine WSW*

2.1. Die kostenlose Registrierung bei Meine WSW begriindet ein Vertragsverhaltnis
("Nutzungsvertrag") zwischen der WSW und dem Kunden. ,Kunde“ im Sinne dieser
Nutzungsbedingungen ist jede Person, die sich auf Meine WSW unter Geltung der
Nutzungsbedingungen registriert.

2.2. Das Mindestalter fiir eine Registrierung auf Meine WSW betréagt 16 Jahre. Fiir die WSW-
Angebote kénnen andere Altersbeschrankungen bestehen. Der Kunde wird darauf in den
Nutzungsbedingungen oder allgemeinen Geschéftsbedingungen des jeweiligen Anbieters
hingewiesen.

2.3. Der Kunde wird seine bei der Registrierung abgefragten Daten (Anrede, E-Mail-Adresse,
Name, Vorname) wahrheitsgemaR angeben. Danach erhdlt der Kunde eine E-Mail mit
Bestitigungslink. Uber den Bestétigungslink gelangt der Kunde zur Passwortvergabe. Nach der
Vergabe eines Passworts ist die Registrierung abgeschlossen und der Kunde wird auf die
Startseite von Meine WSW zuriickgeleitet.

2.4. Die Nutzung der WSW-Angebote unterliegt ggf. zusatzlichen Nutzungsbedingungen oder
allgemeinen Geschéftsbedingungen des jeweiligen Anbieters. Auf deren Geltung wird der Kunde
vor der Nutzung der jeweiligen WSW-Angebote hingewiesen. Sofern erforderlich, muss der
Kunde weitere Angaben (z.B. Vertragskontonummer) im jeweiligen Anmeldeprozess des
Anbieters machen.

2.5. Die WSW kann Meine WSW oder einzelne Funktionen davon jederzeit einstellen. Hieriiber

wird die WSW den Kunden mit angemessener Frist informieren.

3.  Zugangsdaten

3.1. Der Kunde darf seine Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben. Der Kunde hat ein
moglichst sicheres Passwort auszuwéhlen. Er wird erforderliche MaBnahmen ergreifen, um sein
Passwort gegen unbefugten Gebrauch zu schiitzen.

3.2. Der Kunde wird die WSW unverziiglich in Textform informieren, sofern der Verdacht
besteht, dass Dritte die Zugangsdaten unberechtigt nutzen. Bei begriindetem Verdacht einer
Fremdnutzung ist die WSW berechtigt, die notwendigen MaRBnahmen zu ergreifen und
insbesondere den Zugang voriibergehend zu sperren. Die WSW wird den Kunden von der
Sperrung des Zugangs informieren. Falls Dritte die Zugangsdaten aufgrund eines Verschuldens
des Kunden unberechtigt nutzen, hat dieser die dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen und

etwa entstehende Nutzungsentgelte zu zahlen.

4.  Nutzungder Plattform

4.1. Soweit dies technisch moglich und zumutbar ist, wird die WSW Beeintrachtigungen,
Verbindungsabbriiche und andere Nutzungseinschrankungen der Plattform vermeiden.
Derartige Einschrankungen kénnen jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Dies gilt
insbesondere fiir diejenigen Inhalte und Ubertragungswege, die auRerhalb des
Einflussbereiches der WSW liegen.

4.2. Wartung und Optimierung der Plattform machen gelegentliche, kurzfristige
Nutzungseinschrénkungen erforderlich. Die WSW wird darauf achten, diese auf einen fiir den
Kunden zumutbaren Umfang zu beschrénken.

4.3.  Um die Kunden vor schadlichen Programmen und Inhalten wie z. B. Viren, Trojanern oder
Spam-E-Mails zu schiitzen, wird die WSW technische SchutzmaBnahmen einsetzen. Gleichwohl
konnen nicht samtliche von schadlichen Programmen und Inhalten ausgehende Risiken fiir die
Kunden ausgeschlossen werden.

4.4. Der Kunde darf die Plattform nur in einer Weise und zu Zwecken nutzen, die nicht gegen
diese Nutzungsbedingungen bzw. gegen geltendes Recht verstoRen oder Rechte Dritter

verletzen.

5. Vertragslaufzeit
5.1. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
5.2. Sofern der Kunde nur den Nutzungsvertrag fiir Meine WSW abgeschlossen hat, aber keine
weiteren WSW-Angebote nutzt, kann der Kunde den Nutzungsvertrag jederzeit kiindigen.
5.3. Fiir den Fall, dass der Kunde einen oder mehrere (Nutzungs-)Vertrage mit den jeweiligen
Anbietern der WSW-Angebote geschlossen hat, kann der Nutzungsvertrag vom Kunden nur
zusammen mit diesen (Nutzungs-)Vertragen unter Einhaltung der fiir die WSW-Angebote jeweils
vorgesehenen Laufzeiten und Kiindigungsfristen gekiindigt werden. Der Nutzungsvertrag endet
daher erst, wenn der letzte noch laufende Vertrag iiber die Nutzung der WSW-Angebote
vollstandig beendet ist.
5.4. Das Recht des Kunden und der WSW, den Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund
auBerordentlich zu kiindigen, bleibt unberiihrt. Die WSW kann insbesondere dann aus
wichtigem Grund auRerordentlich kiindigen, wenn
5.4.1.der Kunde gegen wesentliche Vertragspflichten verstoBt und diese VerstoRe trotz
Abmahnung und Fristsetzung nicht beendet; bei besonders schwerwiegenden VerstoRen ist
eine Abmahnung nicht erforderlich; oder
5.4.2.der Kunde falsche oder unvollstdndige Angaben bei der Registrierung gemacht
und/oder seine Registrierungsdaten im Falle von einer Anderung nicht aktualisiert und/oder
seine Zugangsdaten unbefugt weitergegeben hat.
5.5. Die Kiindigung ist moglich per Nachricht an WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH,
Konzernkommunikation, Bromberger Strae 39, 42281 Wuppertal, E-Mail: meinewsw@wsw-
online.de.

6. Haftung der WSW

6.1. Die Haftung der WSW fiir schuldhaft verursachte Schaden ist ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfillung die
ordnungsgeméfe Durchfiihrung des Vertrages lberhaupt erst ermdglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelméafig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

6.2. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die WSW bei
Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Berticksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder kennen musste, hatte voraussehen
missen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

6.3. Vorstehende Haftungsbeschrankung gilt auch fiir Erfillungs- und Verrichtungsgehilfen der
WSW.

7. Onli

Bei Beschwerden liber die WSW kann sich der Kunde jederzeit an die Europaische Plattform zur

Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten wenden:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=DE

8.  Anderungen der Leistung oder der AGB

8.1. Die WSW kann Meine WSW (oder einzelne Funktionen) jederzeit verdndern, wenn dies
objektiv erforderlich ist, der Kunde durch die Anderung nicht wesentlich schlechter gestellt wird
und die Anderung fiir den Kunden zumutbar ist. Objektiv erforderlich sind beispielsweise
Anderungen aufgrund einer Anpassung der WSW-Angebote an technische Neuerungen.
Zumutbar sind insbesondere solche Anderungen, die die Interessen des Kunden nicht
wesentlich beeintréchtigen, z.B. die Erweiterung von Meine WSW um zusétzliche Funktionen
oder Anderungen im Registrierungsprozess.

8.2. Die WSW wird den Kunden mit angemessener Frist informieren, wenn die WSW
Anderungen dieser Nutzungsbedingungen und/oder des Leistungsumfangs iiber vorstehende
Ziffer hinaus vornimmt. Soweit diese Anderungen keine wesentlichen Vertragsbestimmungen
betreffen, gilt die Zustimmung des Kunden als erteilt, sofern er nicht binnen 30 Tagen nach
Erhalt der Anderungsmitteilung widerspricht. Die WSW wird den Kunden auf die Anderungen
ausdriicklich unter Zusendung der gednderten Nutzungsbedingungen hinweisen. Die WSW wird
den Kunden auBerdem iiber die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs informieren.

8.3. Die WSW behilt sich die Anderungen dieser Nutzungsbedingungen vor, soweit diese
erforderlich sind, um nach Vertragsschluss entstandene Aquivalenzstérungen auszugleichen,
Regelungsliicken zu fiillen oder gesetzliche Anderungen oder Anderungen der
hochstrichterlichen Rechtsprechung umzusetzen.

9.  Schlussbestimmungen

9.1. Fiiralle Rechtsbeziehungen zwischen der WSW und dem Kunden gilt ausschlieBlich das fiir
die Rechtsbeziehungen inldndischer Parteien maBgebliche Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

9.2. Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise

unwirksam sein, so wird hierdurch die Giiltigkeit der iibrigen Bestimmungen nicht beriihrt.

WSW Energie & Wasser AG, Amtsgericht Wuppertal HRB 2367, Bromberger StraRle 39, 42281 Wuppertal, Tel. 0202 569-0, E-Mail: wsw@wsw-online.de, www.wsw-online.de
Vorstand: Markus Hilkenbach (Vorsitzender), Peter Storch, Markus Schlomski, Aufsichtsratsvorsitzender: Dietmar Bell
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WSW,

Information Datenschutz gemafR EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortliche Stelle ist: WSW Energie & Wasser AG, Bromberger Strale 39, 42281 Wuppertal, Tel.
0202 569-0, Fax 0202 569-4590, E-Mail wsw@wsw-online.de

Datenschutzbeauftragter

Zu erreichen unter: WSW Energie & Wasser AG, Bromberger StraBe 39, 42281 Wuppertal, Tel. 0202
569-3814, E-Mail datenschutz@wsw-online.de

1. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéaftsbeziehung von
lhnen erhalten. Zudem verarbeiten wir - soweit fiir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich - personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der WSW-Holding oder
von sonstigen Dritten (z.B. einer Kreditauskunftei, ortlichen Verteilnetzbetreibern oder
Dienstleitern im Bereich der Adressermittlung und -recherche) zuldssigerweise (z.B. zur
Ausfiihrung von Auftragen, zur Erfiillung von Vertragen oder aufgrund einer von lhnen erteilten
Einwilligung) erhalten haben. Weiterhin verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus
offentlich zuganglichen Quellen (z. B. Grundbiicher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet)
zuldssigerweise gewonnen haben und verarbeiten diirfen.

Relevante personenbezogene Daten sind: Identifikation- und Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Firmenname, Registergericht und
Vertragskontonummer), Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z.B.
Zahlernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchs- und Einspeisedaten,

-nummer,

Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungen), Daten zum
Zahlungsverhalten (Bonitatsdaten), Werbe- und Vertriebsdaten sowie andere mit den genannten
Kategorien vergleichbare Daten.

Dariiber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten (Kontaktdaten wie bspw. Name, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer; Berufs- oder Funktionsbezeichnungen wie bspw. Dipl.-Ing,
Abteilungsleiter Netzleitstelle) von Ihren Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfiillungsgehilfen,
deren personenbezogenen Daten wir im Rahmen der Anbahnung oder Abwicklung des
Liefervertrages erlangen.

2. Wofiir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Datenverarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir erheben und verarbeiten lhre personenbezogenen Daten nur zu nachfolgend genannten
Zwecken:

o Durchfiihrung von Vertragen

Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung unserer Leistungen, der Rechnungs- sowie ggf.
Mahnungsversand sowie die Ubermittlung vertragsbezogener Informationen  (z.B.
Preismitteilungen) an Sie. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 b) und c) DSGVO.

e Wahrnehmung von Aufgaben im 6ffentlichen Interesse

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im
offentlichen Interesse liegen beispielsweise aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO.

o Direktwerbung fiir eigene Produkte und Dienstleistungen

Wir stellen lhnen unter Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten regelméaRig auf dem Postweg
Informationen iiber eigene Produkte und Dienstleistungen (Energieliefervertrage und zusatzliche
energienahe Dienstleistungen, etwa beziiglich Solar- und Photovoltaik-Anlagen, Heizungsanlagen,
Blockheizkraftwerke, Warme-pumpen, Elektromobilitat, Telekommunikation und
Beratungsleistungen fiir MaBnahmen zur Energiekostenreduzierung und zur Steigerung der
Energieeffizienz) zur Verfliigung. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1f) DSGVO, wobei unser
berechtigtes Interesse darin besteht, lhnen Informationen (ber eigene Produkte und
Dienstleistungen zum Zweck der Direktwerbung zukommen zu lassen. Im Rahmen der gesetzlichen
zuldssigen Moglichkeiten senden wir lhnen Informationen Uber eigene Produkte und
Dienstleistungen auch per E-Mail zu. Zukiinftiger E-Mail-Werbung kénnen Sie jederzeit
widersprechen.

o Kundendatenanalyse zur Erstellung maBgeschneiderter Produktangebote

Um Sie zielgerichtet iiber Produkte informieren und beraten zu kénnen, verarbeiten wir lhre
personenbezogenen Daten teilweise automatisiert unter Einsatz von Auswertungstools, die
bestimmte personliche Aspekte bewerten (Profiling) und so bedarfsgerechte Kommunikation und
Werbung einschlieflich Markt- und Meinungsforschung erméglichen. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1f) DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse darin besteht, die eigenen Services und
Produkte kontinuierlich zu verbessern, Erkenntnisse tiber Zielgruppen zu gewinnen und lhnen
maBgeschneiderte Produkte bedarfsgerecht anbieten zu kénnen.

e Markt- und Meinungsforschung

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in regelmaBigen Abstinden an Markt- und
Meinungsforschungsinstitute libermitteln, um von diesen Umfragen auf dem Postweg durchfiihren
zu lassen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1f) DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse darin
besteht, reprasentative Riickmeldungen tiber die Qualitat unserer bereits angebotenen Produkte,
Dienstleistungen und Kundenservices zu gewinnen und diese im Sinne unserer Kunden zu
optimieren und weiterzuentwickeln.

e Bonitatspriifung

Wir kdnnen zum Zwecke der Entscheidung tiber die Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung
von Vertragsverhaltnissen mit lhnen lhren Namen, Ihre Anschrift sowie - falls bekannt - Ihr
Geburtsdatum an Auskunfteien tibermitteln, um eine Bonitatspriifung durchfiihren zu lassen. Sie
kénnen der Ubermittlung dieser Daten an diese Dienstleister jederzeit widersprechen, allerdings ist
dann gegebenenfalls kein Vertragsschluss mehr méglich. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO,
wobei unser berechtigtes Interesse darin besteht, das Risiko von Zahlungsausfallen zu minimieren.
« Datenverarbeitung aufgrund erteilter Einwilligung

Eine Uiber die vorgenannten Zwecke hinausgehende Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten
durch uns zu weiteren Zwecken findet nur statt, soweit Sie uns eine Einwilligung gemaf Art. 6
Abs. 1 a) zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten jeweils zu dem betreffenden Zweck
erteilt haben.

3. Wer bekommt meine Daten?

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf lhre Daten, die diese zur
Erfillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte
Dienstleister und Erflillungsgehilfen (Auftragsverarbeiterim Sinne des Art. 4 Ziffer 8 DSGVO) konnen
zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese die Vertraulichkeit und unsere
datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. Dies sind im Wesentlichen Unternehmen aus den im
Folgenden aufgefiihrten Kategorien: Tochter- und Konzerngesellschaften, Auskunfteien, Inkasso-,
Telefon-, Abrechnungs-, Druck- und IT-Dienstleister, Netz- und Ubertragungsnetzbetreiber,
Messstellenbetreiber, Bilanz-kreisverantwortliche, Unternehmen der Markt- und
Meinungsforschung, Fachbetriebe oder andere Berechtigte (z. B. Behdrden und Gerichte), soweit
hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. Eine darliber hinausgehende
Weitergabe lhrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zum Erreichen der
unter 2. genannten Zwecke notwendig ist.

4. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation iibermittelt?

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Empfanger auRerhalb der Europdischen Union
bzw. des Europdischen Wirtschaftsraums (sogenannte Drittldnder) oder internationale
Organisationen erfolgt nicht.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten mindestens bis zur Erreichung des

Zwecks, zu welchem sie jeweils erhoben wurden, in der Regel also fiir die Dauer eines bestehenden

Vertragsverhaltnisses. Ihre Postanschrift werden wir auch lber das Ende der bestehenden

Geschéftsverbindung hinaus zum Zwecke der Direktwerbung fiir eigene Produkte speichern und

verarbeiten. Ihre personenbezogenen Daten werden nach Zweckerreichung geloscht, sofern

samtliche gegenseitigen Anspriiche aus der Geschaftsbeziehung erfiillt sind und die befristete

Vorhaltung der Daten nicht zu folgenden Zwecken weiter erforderlich ist:

o Erfiillung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen (diese kénnen bis zu zehn
Jahren ab Ende des bestehenden Vertragsverhaltnisses betragen)

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften (diese
konnen im Einzelfall bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmaRige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt)

6. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Loschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht
auf Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerruf aus Artikel 21
DSGVO sowie das Recht auf Dateniibertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und
beim Loschungsrecht gelten die Einschrankungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Dariiber hinaus besteht
ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehérde (Artikel 77 DSGVO in Verbindung mit
§ 19 BDSG): Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Kavalleriestr. 2-4,
40213 Disseldorf, Tel. 0211 38424-0, Fax 0211 38424-10, E-Mail poststelle@ldi.nrw.de

Eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten konnen Sie jederzeit uns
gegeniiber widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt fiir die Zukunft und beriihrt nicht die
RechtmaRigkeit der Verarbeitung der Daten bis zum Widerruf.

7. Gibt es fiir mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung missen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die fiir die Aufnahme und Durchfiihrung einer Geschaftsbeziehung und der Erfiillung
derdamitverbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehren der Natur der Sache
nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfiillungsgehilfen oder Dienstleister),
denen sich der Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne diese Daten und ohne gegenseitige
persénliche Kommunikation mit den zustandigen Mitarbeitern - bzw. falls der Kunde es wiinscht,
weiteren Dritten - kann das Lieferverhiltnis ggfs. nicht abgeschlossen bzw. erfiillt werden.

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschlieBlich Profiling)?
Zur Begriindung und Durchfiihrung der Geschéaftsbeziehung nutzen wir keine vollautomatische
Entscheidungsfindung gemaf Artikel 22 DSGVO.

Widerspruchsrecht
Sie kdnnen uns gegenliber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fiir Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Griinden widersprechen. Wir werden
die personenbezogenen Daten nach dem Eingang lhres Widerspruchs nicht mehr fiir die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten [6schen, wenn eine Verarbeitung

nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfiillung des Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 6ffentlichen Interessei. S. d. Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO
stlitzen, konnen Sie uns gegeniiber aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im
Falle eines begriindeten Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr fiir die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten |Gschen, es sei denn, wir konnen zwingende Griinde fiir die Verarbeitung
nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten Uiberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist zu richten an: WSW Energie & Wasser AG, Kundenservice, Bromberger StraBe 39, 42281 Wuppertal, Tel. 0202 569-5100, energiewiderruf@wsw-online.de

(WSW Datenschutzhinweise DSGVO - 21/122 - 15.08.2023)




WSW,

Einwilligungserklarung zur Datenverwendung

1. Einwilligung
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Informationen von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Bromberger
Str. 39, 42281 Wuppertal, und der WSW-Konzern gem. Ziffer 2.2 zu den in Ziffer 3 genannten Zwecken verarbeitet werden diirfen.

2. Definitionen

2.1. "Personenbezogene Informationen" gemafR dieser Einwilligungserklarung sind die Informationen gemal Anhang 1 zu dieser
Einwilligungserklarung.

2.2.  "WSW-Konzern" sind die folgenden Unternehmen:

2.2.1. WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Bromberger Str. 39, 42281 Wuppertal, wsw@wsw-online.de;

2.2.2. WSW Energie & Wasser AG, Bromberger Str. 39, 42281 Wuppertal, wsw@wsw-online.de;

2.2.3. WSW mobil GmbH, Bromberger Str. 39, 42281 Wuppertal, wsw@wsw-online.de;

2.2.4. AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, Korzert 15, 42349 Wuppertal, gf@awg.wuppertal.de.

3. Zwecke

3.1. Meine personenbezogenen Informationen der Gruppe 1 werden verarbeitet, sofern dies flr die Vertragsanbahnung, den
Vertragsabschluss, die Vertragsdurchfiihrung oder die Vertragsbeendigung erforderlich ist.

3.2.  Meine personenbezogenen Informationen der Gruppe 1 werden verarbeitet, um mich per Post, per E-Mail, per Direktnachricht
(Push-Nachrichten und SMS) und per Telefon regelmaRig iiber Produkte der WSW-Konzern zu informieren. Dadurch verpasse ich
keine der aktuellen Aktionen.

3.3.  Meine personenbezogenen Informationen der Gruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6 werden verarbeitet, um ein Kundenprofil zu bilden. Mein
Kundenprofil wird durch personenbezogene Informationen der Gruppe 6 erganzt ("Profiling"). Durch mein Kundenprofil erhalte ich
Werbung, die besser zu meinen Interessen passt.

3.4. Meine personenbezogenen Informationen der Gruppen 3, 4, 5, 6 werden zur Marktforschung verarbeitet mit dem Ziel,
Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

4. Freiwilligkeit

4.1. DieErteilung jeder Einwilligung gemal} dieser Einwilligungserkldrung erfolgt freiwillig.

4.2. Einenicht erteilte Einwilligung hat keine nachteiligen Folgen fiir mich. Insbesondere kann ich den gewiinschten Vertrag auch ohne
Erteilung der Einwilligung schlieflen.

5. Widerspruch und Widerspruchsfolgen

5.1.  Meiner Einwilligung kann ich mit Wirkung fiir die Zukunft jederzeit widersprechen.

5.2.  Jeder Widerspruch ist zu richten an: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Konzernkommunikation, Bromberger Stralle 39, 42281
Wuppertal, E-Mail: meinewsw@wsw-online.de.

5.3.  Im Falle eines Widerspruchs werden meine personenbezogenen Informationen nicht weiter verarbeitet und geléscht, es sei denn,
dass gesetzliche Bestimmungen die Verarbeitung gestatten oder der Loschung entgegenstehen.

6. Rechtsgrundlage
6.1. DieVerarbeitung meiner personenbezogenen Informationen erfolgt auf Grund des Artikels 6 Abs. 1 Buchstabe a) und des Artikels 7
der Datenschutzgrundverordnung.

Anhang 1 zur Einwilligungserklarung
"Personenbezogene Informationen" gemal Ziffer 2.1 der Einwilligungserklarung sind:

Gruppe 1: Vor- und Familienname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer(n)

Gruppe 2: Geburtsdatum, Bankverbindung/SEPA, Bonitét, Energieverbrauch, Abschlagshohe

Gruppe 3: Familiensituation (Single, Paar, Familie, Mehrgenerationenhaushalt), Einkommenshdhe, Schulbildung, Beruf, Hobbys

Gruppe 4: Kontakte mit dem Kundenservice (Anzahl, Art, Beschwerde), die von mir bezogenen Produkte (Strom, Gas, Mobil, Energienahe
Dienstleistungen (EDL), WSW Talwdrme, Breitband Entsorgungsdienstleistungen sowie sonstige Dienstleistungen (z. B. Abonnements,
Handytickets, Abfallkalender), Contracting, Nutzung von verbrauchsabhdngigen bzw. verbrauchsnahen Services und Produkten,
Effizienz- und Premiumservices sowie -produkte, Wechselverhalten (Service-, Produkt- und Lieferantenwechsel) sowie Mobilitats- und
Entsorgungsdienstleistungen; Kaufmotive (Preis, Marke, Nachhaltigkeit, &kologisch/bio, Gesundheitsbewusstsein, soziale
Vertréglichkeit, Regionalitdt, Qualitdt, Hochwertigkeit, Zuverldssigkeit, Glaubwiirdigkeit, Tradition, Lifestyle, Genuss, Luxus,
Individualitdt, Technik, aktuellste Soft-/Hardware, permanente Internetnutzung, Innovationen) und préaferierte Kaufkanale (Handel,
Internet, TV).

Gruppe 5: Wohnsituation (Eigentiimer oder Mieter, Ein-/Zweifamilienhaus oder Mehrfamilienhaus und dessen Gréf3e, Wohnungsgrolle,
gewerbliche Rdume, Alter des bewohnten Gebé&udes, Lage, vorhandener Garten, Ddmmung, Warmeschutzverglasung), Leistung der
Heizungsanlage, Heizungsart (Ol, Fernwirme, Gas, Holz, sonstige Heizanlagen), Energieverbrauch, Anzahl der mit Warmwasser
versorgten Personen, bevorzugter Heizungshersteller und Art und Grole des Abfallbehdlters.

Gruppe 6: Abgeleitete Affinitaten und Praferenzen, potentielle Kaufkraft, Geoinformationen (Standort- und Umfelddaten) sowie
zusatzliche Marktinformationen.

Einwilligungserklarung zur Datenverwendung - 21/112 « Stand 01/2024
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Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen mochten:

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zuriick.)

- An WSW Energie & Wasser AG, Kundenbetreuung, Bromberger StralRe 39,
42281 Wuppertal, E-Mail: energiewiderruf@wsw-online.de:

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag uber
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
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	5. Vertragslaufzeit
	5.1. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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	5.3. Für den Fall, dass der Kunde einen oder mehrere (Nutzungs-)Verträge mit den jeweiligen Anbietern der WSW-Angebote geschlossen hat, kann der Nutzungsvertrag vom Kunden nur zusammen mit diesen (Nutzungs-)Verträgen unter Einhaltung der für die WSW-A...
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	6.2. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die WSW bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung v...
	6.3. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der WSW.
	7. Onlineschlichtungsverfahren
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